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Treu und Glauben im Völkerrecht 

 

A. Gliederung 

Einleitung 

I. Treu und Glauben im allgemeinen Völkerrecht  

II. Treu und Glauben im Völkervertragsrecht  

III. Treu und Glauben und die Vereinten Nationen  

IV. Schlussbemerkung  
 

 

 

 
 

 

B. Relevante Normen  

 

I. Wiener Vertragsrechtskonvention  

 

Art. 18 

Verpflichtung, Ziel und Zweck eines Vertrags vor seinem Inkrafttreten nicht zu verei-

teln 

Ein Staat ist verpflichtet, sich aller Handlungen zu enthalten, die Ziel und Zweck eines Vertrags 

vereiteln würden, 

 

a) wenn er unter Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung den Vertrag un-

terzeichnet oder Urkunden ausgetauscht hat, die einen Vertrag bilden, solange er seine 

Absicht nicht klar zu erkennen gegeben hat, nicht Vertragspartei zu werden, oder 

 

b) wenn er seine Zustimmung, durch den Vertrag gebunden zu sein, ausgedrückt hat, und 

zwar bis zum Inkrafttreten des Vertrags und unter der Voraussetzung, daß sich das Inkraft-

treten nicht ungebührlich verzögert. 
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Art. 26 

Pacta sunt servanda 

 

Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu und 

Glauben zu erfüllen. 

 

 

Art. 31 Abs. 1 

Allgemeine Auslegungsregel 

 

    (1) Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen 

Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles 

und Zweckes auszulegen. 

 

 

 

Art. 46 

Innerstaatliche Bestimmungen über die Zuständigkeit zum Abschluß von Verträgen 

 

(1) Ein Staat kann sich nicht darauf berufen, daß seine Zustimmung, durch einen Vertrag ge-

bunden zu sein, unter Verletzung einer Bestimmung seines innerstaatlichen Rechts über die 

Zuständigkeit zum Abschluß von Verträgen ausgedrückt wurde und daher ungültig sei, sofern 

nicht die Verletzung offenkundig war und eine innerstaatliche Rechtsvorschrift von grundle-

gender Bedeutung betraf. 

 

(2) Eine Verletzung ist offenkundig, wenn sie für jeden Staat, der sich hierbei im Einklang mit 

der allgemeinen Übung und nach Treu und Glauben verhält, objektiv erkennbar ist. 

 

 

II. UN-Charta  

 

Art. 2 Abs. 2 

 

Die Organisation und ihre Mitglieder handeln im Verfolg der in Artikel 1 dargelegten 

Ziele nach folgenden Grundsätzen: 

(…) 

 

(2) Alle Mitglieder erfüllen, um ihnen allen die aus der Mitgliedschaft erwachsenden Rechte 

und Vorteile zu sichern, nach Treu und Glauben die Verpflichtungen, die sie mit dieser Charta 

übernehmen. 


